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Sozialistische Monatsschrift

ROTE REVUE
25. Jahrgang NOVEMBER 1946 Heft 11

HERMANN KISTLER

Vom geltenden und werdenden Militär¬

versicherungsrecht

Aus Eingaben und publizierten Beschlüssen der Organisationen der

Militärpatienten, durch Zeitungsartikel, durch Beschlüsse von kantonalen
Parlamenten und Eingaben von Regierungsräten an die Bundesbehörden
erhalten wir Kenntnis vom Bestehen einer weitverbreiteten Mißstimmung

wegen unbefriedigenden Funktionierens unserer Militärversicherung. Es ist

unsere Pflicht, zu versuchen, uns über die Ursachen und die Berechtigung
solcher Mißstimmung und über die Auswirkung der vorgeschlagenen
Abänderungen ein objektives Urteil zu bilden. Was entspricht dem Charakter
einer Versicherung und was darf von ihr erwartet werden? Das erfordert
zunächst eine kurze juristische Erörterung, eine Klarlegung dessen, was

eine Versicherung ist. Die wichtigste Rolle bei der in Gang befindlichen
Gesetzesrevision spielt ja die grundlegende Frage, ob das neue Gesetz auf
der Kontemporal- oder auf der Kausalhaftung fußen, d. h. ob es ein

Versicherungsgesetz oder Haftpflichtgesetz werden soll.

Wenn jemand während einer Eisenbahnfahrt infolge der dem Bahnbetrieb
innewohnenden Gefahren einen Unfall erleidet, so muß die Bahnunternehmung

für die daraus entstehende Gesundheitsschädigung aufkommen,
nicht deshalb, weil die Reisenden gegen solche Schädigungen versichert

wären, sondern weil ein besonderes Gesetz die Bahnunternehmung
verpflichtet, den durch ihren Gefahrenkreis verursachten Schaden zu decken.

Nicht haftbar aber ist die Bahnunternehmung, wenn ein Reisender sich z. B.

beim Schälen einer Orange im Eisenbahnwagen mit seinem Messer verwun-

377


	...

